
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ärztinnen und Ärzte sind zugelassen, wenn sie das eidgenössische Diplom besitzen und über eine 
vom Bundesrat anerkannte Weiterbildung verfügen. Der Bundesrat regelt die Zulassung mit einem 
gleichwertigen wissenschaftlichen Befähigungsausweis. 

 Der Therapeut muss für die vorgesehene Methode im Erfahrungs-Medizinischen Register (EMR) aner-
kannt sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 


